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Mit der Novelle des Hochschulrah-
mengesetzes (HRG) sollte eine um-
fassende Dienstrechtsreform des
wissenschaftlichen Personals an den
Hochschulen und Forschungsein-
richtungen eingeleitet werden.
Dabei wurde die Gruppe der wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die die Hauptlast
der Arbeit zu tragen hat, weitge-
hend ignoriert.
Tatsächlich konzentriert sich die
Novellierung auf eine Besoldungs-
reform für Professorenämter und
die Einführung der Juniorprofessur.
Auch die grundlegende Änderung
der Fristvertragsregelungen gem. 
§§ 57 a – f HRG ist von ihrer Ziel-
setzung her auf die Professoren-
karriere ausgerichtet.
Dabei machen die wissenschaftli-
chen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter fast zwei Drittel des wis-
senschaftlichen Personals an den
Hochschulen aus; zählt man die
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
sowie die bisherigen wissenschaftli-
chen AssistentInnen hinzu, erhöht
sich der Anteil sogar auf über 70
Prozent (Statistisches Bundesamt,
2001, Fachserie 11, R 4.4).
Vor diesem Hintergrund erneuert
die GEW ihre Forderungen nach
einer tarifvertraglichen Regelung
der Arbeitsverhältnisse der wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

1. Das Verhältnis von Funktions-
und Qualifikationsstellen an
Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen entspricht nicht
der tatsächlichen Aufgabenstruk-
tur und muss zugunsten unbe-
fristeter Stellen verändert wer-
den. 

Ausgangslage

Von den Beschäftigten im akade-
mischen Mittelbau befinden sich
etwa 25 bis 30 Prozent in unbefris-
teten Dienst- bzw. Angestelltenver-
hältnissen. Der überwiegende Teil
arbeitet in Fristverträgen, deren
Dauer sehr unterschiedlich sein
kann – häufig kürzer als zwei Jahre.
Insbesondere bei Drittmittelbe-
schäftigten sind so genannte Ket-
tenverträge mit jeweils relativ kur-
zen Laufzeiten eher die Regel als
die Ausnahme. Aber auch auf Haus-
haltsstellen, die nun von vornher-
ein auf fünf bis sechs Jahre ausge-
legt werden könnten, werden in
der Regel deutlich kürzere Verträge
abgeschlossen – zu Lasten der Plan-
barkeit individueller Lebenspers-
pektiven. Die Zeitvertragspraxis wirkt
somit nicht selten – ob gewollt oder
ungewollt – als Disziplinierungs-
instrument. 

„Wissenschaft als Beruf“ und die Grenzen der
Flexibilisierung – Perspektiven der wissenschaft-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



Mit dem politisch erhobenen Ge-
bot zur Effizienz- und Qualitäts-
steigerung in Studium und Lehre
werden nun aber die Ansprüche an
eine kontinuierliche Betreuung der
Studierenden steigen. Die Studien-
reform, d.h. die Umwandlung vieler
Studiengänge in die neue Studien-
struktur mit Bachelor- und Master-
abschluss, die Modularisierung der
Studieninhalte und die Umstellung
des Prüfungssystems auf die Vergabe
von „credit points“ werden in Zu-
kunft einen deutlich höheren Auf-
wand an langfristiger Koordinierung
zwischen den Lehrenden sowie an
verlässlicher Beratung der Studieren-
den erfordern. Die allseitig gefor-
derte Evaluation der Studien- und
Lehrleistungen wird ohne zusätzli-
che Belastungen (peer reviews mit
entsprechenden Rückmeldeschlei-
fen, Entwicklungsplanungen und
Ressourcenmanagement in den
Lehreinheiten) nicht systematisch
durchgeführt werden können. Und
auch die Anforderungen an die ge-
botene exzellente Erledigung von
Forschungsaufgaben lassen sich ohne
die Gewährleistung stabiler und
langfristiger Perspektiven für die
Forschenden selbst nicht erfüllen. 
Dabei ist festzuhalten, dass der 
Arbeitsplatz Hochschule und For-
schung in den hierarchisch höher
angesiedelten Positionen immer
noch männerdominiert ist. Dies
hat Auswirkungen darauf, dass
Frauen sowohl beim Abschluss von
Verträgen (mehr befristete als unbe-

fristete, bei befristeten eher kürzere
als längere Verträge, mehr Teilzeit-
als Vollzeitbeschäftigung, s.u.), als
auch im Ansehen innerhalb der
„scientific community“ (von Fach
zu Fach jedoch wechselnd), als
auch häufig genug bei der Art der
Aufgabenübertragung (und damit
auch der Vergütung) benachteiligt
werden.
Der wachsende Bedarf an Dienst-
leistungen im Wissenschaftstransfer,
in der wissenschaftlichen Weiter-
bildung und im Projektmanagement
kann nur dann auf hohem qualita-
tiven Niveau erbracht werden, wenn
die dafür notwendigen Tätigkeiten
mit stabiler und zuverlässiger Pro-
fessionalität ausgeübt werden. Be-
fristete Vertragsverhältnisse sind
hierfür eindeutig kontraproduktiv
und daher nicht angemessen. Dies
gilt in besonderer Weise für Hoch-
schulen, bei denen nach der HRG-
Novelle die Tendenz besteht, wis-
senschaftlich Beschäftigte allein aus
Gründen der bequemeren Dispo-
nibilität oft nur noch befristet ein-
zustellen.
Nach Ablauf der Höchstbefristungs-
zeiten des § 57 b HRG ist eine
Weiterbeschäftigung von wissen-
schaftlichen MitarbeiterInnen in
Hochschulen oder Forschungsein-
richtungen entweder in Dauerver-
trägen oder nur noch nach den
Bestimmungen des Teilzeit- und
Befristungsgesetzes (TzBfG) mög-
lich. Dieses stellt allerdings hohe
Anforderungen an die sachliche 



„Ohne Perspektive keine Qualität.“



Begründung der Befristung und
schreckt daher häufig die Hoch-
schulverwaltungen ab, solche Ver-
träge abzuschließen. Es ist vorher-
sehbar, dass das TzBfG allenfalls
zur Regelung von Übergangslösun-
gen herangezogen wird. Mit der
Konsequenz, dass gut ausgebildete
und erfahrene wissenschaftliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus dem Hochschuldienst entlassen
werden (müssen), obgleich ihre
Kompetenz gebraucht wird – gera-
de auch in von Drittmitteln geför-
derten Projekten. Ein Blick auf die
internationale Situation zeigt, dass
die Hochschulsysteme anderer
Länder, insbesondere in Skandina-
vien, einen wesentlich höheren
Anteil an unbefristeten Beschäfti-
gungsverhältnissen zulassen. Dabei
soll nicht verschwiegen werden,
dass in diesen Ländern das Kün-
digungsschutzrecht etwas anders
gestaltet ist und z.B. betriebsbe-
dingte Kündigungen im Hoch-
schulbereich durchaus vorkommen
können.

Forderungen der GEW

Mit ihrem Konzept „Wissenschaft
als Beruf“ hält die GEW an der
Trennung von befristeten Qualifi-
kations- und Projektstellen und
unbefristeten Funktionsstellen für
das wissenschaftliche Personal an
den Hochschulen und außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen

fest. Sie besteht auf der Einhaltung
der üblichen Praxis im Arbeitsrecht,
wonach permanent anfallende Auf-
gaben in erster Linie von Personen
in dauerhaften Beschäftigungsver-
hältnissen zu erledigen sind. 
Im Übrigen regt die GEW eine 
Bestandsaufnahme des Personal-
managements an Hochschulen an –
u.a. mit folgenden Fragestellungen:

• Welche Tätigkeiten werden von
denen ausgeübt, die in befristeten
Vertragsverhältnissen beschäftigt
sind? Wie groß ist der Anteil von
Beschäftigten, die tatsächlich aus-
schließlich oder zu mehr als 50
Prozent Daueraufgaben wahrneh-
men?

• Gibt es hochschul- bzw. fachbe-
reichsspezifische Kriterienkataloge
für Befristungen oder steht es
allein in der Entscheidungskom-
petenz einzelner ProfessorInnen
bzw. Institutsleitungen, ob eine
Stelle befristet wird oder nicht? 

• Welches sind die Kriterien, die
zentral und systematisch ange-
wendet werden? Mit welcher in-
haltlichen Argumentation werden
Befristungen begründet, wenn die
Initiative zur Einstellung bzw.
Weiterbeschäftigung von Einzel-
personen ausgeht?

• Mit welchem Selbstverständnis
übernimmt die Personalverwal-
tung die an sie herangetragenen



Einstellungsanträge: administrativ
verwaltend oder strategisch gestal-
tend?

• Wie wirkt sich die Befristungspraxis
auf die berufliche Fortentwicklung
der wissenschaftlich Beschäftigten
aus; welche geschlechtsspezifischen
Differenzen (s.o.) lassen sich da-
bei feststellen?

Je nach Ergebnis des ersten Fragen-
komplexes fordert die GEW eine
umgehende Umwandlung von be-
fristeten in unbefristete Vertragsver-
hältnisse. Die zunehmende Finanz-
autonomie der Hochschulen lässt in
Zukunft eine entsprechende Stellen-
planung zu; allerdings werden
dabei erhöhte Anforderungen an
die Managementkompetenz der
Personalverwaltungen gestellt. Hier
bietet sich an, die Personalplanung
in enger Abstimmung mit den Per-
sonalräten zu gestalten.
Zur Unterstützung dieser Forderung
regt die GEW tarifliche Vereinba-
rungen an, die befristete Verträge
verteuern, z.B. dadurch, dass ein
befristeter Arbeitsvertrag, der zur
Ableistung von Daueraufgaben
abgeschlossen wird und nicht der
eigenen formalen Qualifikation
dient, nach seinem Ablauf mit
einem spürbar hohen Risikozu-
schlag auszustatten ist. Für den
Fall, dass sich der Arbeitgeber dazu
entschließt, das befristete in ein 
unbefristetes Vertragsverhältnis um-
zuwandeln, kann diese Abfindung

an die Einrichtung zurück fallen.
Im Übrigen sollen (wenigstens auf
Haushaltsstellen) Mindestlaufzeiten
von zwei Jahren für Erstverträge
definiert werden. 

2. In kaum einem Bereich des 
Arbeitslebens ist das Abhängig-
keitsverhältnis zwischen Ein-
zelpersonen so ausgeprägt wie in
deutschen Hochschulen. Freie
und kreative wissenschaftliche
Arbeit setzt aber persönliche 
Unabhängigkeit voraus. 

Ausgangslage

Nach § 53 HRG sind wissenschaft-
liche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter mit wissenschaftlichen
Dienstleistungen betraut. In be-
gründeten Fällen können sie diese
selbstständig ausführen, in der
landläufig vorzufindenden Praxis
jedoch sind sie bestimmten Hoch-
schullehrerInnen zugeordnet, unter
deren fachlicher Verantwortung
und Betreuung sie ihre Tätigkeiten
ausüben. Nicht selten kommt es
dabei zu arbeitsbedingten oder
sonst wie begründeten sozialemo-
tionalen Spannungen zwischen den
Beteiligten. Die dabei entstehenden
Probleme werden potenziert, wenn
der oder die wissenschaftlich Be-
schäftigte in zweifacher Weise, 
nämlich sowohl beim Erwerb ihrer
(formalen) Qualifikation als auch
hinsichtlich eines Arbeitsvertrages



von der Fürsprache ein und dersel-
ben Person abhängig ist. Hier kön-
nen Personalräte und Frauenbeauf-
tragte helfen.
Eskalieren derartige Konflikte, geht
dies ganz überwiegend zu Lasten
der MitarbeiterInnen mit der Folge,
dass vielversprechende Karrieren
aus wissenschaftsfremden Gründen
scheitern. Bei befristeten Verhält-
nissen wird ein solcher Konflikt sehr
einfach, nämlich durch Nichtver-
längerung des Vertrages „gelöst“, ein-
fach deshalb, weil zumeist allein der/
die ProfessorIn über die Verlänge-
rung zu befinden hat – die Verwal-
tung führt nur aus, da es in der
Regel an einem angemessenen oder
gar verbindlichen Personalentwick-
lungsplan mangelt. 

Forderungen der GEW

Um der gelegentlich auftretenden
und unmittelbar hierarchiebeding-
ten Willkür effektiv zu begegnen,
sollen wissenschaftlich Beschäftigte
grundsätzlich einer Organisations-
einheit zugeordnet werden – der-
art, dass die Vorgesetztenfunktion
einschließlich des Direktionsrech-
tes allein von der Institutsleitung
bzw. dem/der DekanIn ausgeübt
werden kann. Diese Form der Zu-
ordnung würde auch Möglichkei-
ten zur Regelung von Konflikten,
z.B. unter Einbeziehung der Perso-
nalvertretung, erweitern, ganz ab-
gesehen davon, dass als flankieren-

de Maßnahme die Schulung von
Personen mit Leitungsfunktionen
in Angelegenheiten der Personal-
führung und des Wissenschafts-
managements unabdingbar ist. In
diesem Zusammenhang sollte auch
die zukünftige Ausgestaltung der
Leitungsfunktion von Instituten,
Fakultäten oder zentralen Einrich-
tungen neu konzipiert werden –
sowohl hinsichtlich der Direktions-
kompetenzen im Wissenschafts-
betrieb als auch in Bezug auf eine
heraushebende Honorierung.
In einem Tarifvertrag sollen Rah-
menbedingungen festgelegt wer-
den, die das Direktionsrecht nor-
mieren; im Arbeitsvertrag muss auf
diesen Rahmen Bezug genommen
werden. In Erweiterung solch einer
Direktionsrechtsregelung im Tarif-
vertrag kann die Einrichtung einer
Appellationsinstanz bzw. Schlich-
tungsstelle zur Regelung von Kon-
flikten verbindlich gemacht wer-
den. Des Weiteren spricht sich die
GEW dafür aus, die von der DFG
geforderten und von Hochschulen
und Forschungseinrichtungen ver-
abschiedeten „Richtlinien zur Siche-
rung guter wissenschaftlicher Praxis“
um einen Komplex zu erweitern,
der korrekte soziale Umgangswei-
sen und Verkehrsformen umschreibt
und Verstöße dagegen sanktioniert.
Die Richtlinien sind beim GEW-
Hauptvorstand erhältlich. 
In diesem Zusammenhang ist auch
zu prüfen, wie die Entscheidungen
zur Besetzung von Stellen zu Stan-



de kommen. Um quasi privatisier-
enden und wenig nachvollziehbaren
Entscheidungsprozessen vorzubeu-
gen, setzt sich die GEW dafür ein,
dass Stellen nach Maßgabe eines
institutionellen Personalentwick-
lungsplans (dieser hat auch die
Gleichstellungsplanungen der je-
weiligen Organisationseinheit zu
berücksichtigen) ausgeschrieben
werden. Die Auswahl muss nach
vorher festgelegten und veröffent-
lichten Kriterien und ggf. unter Ein-
satz von objektiven Auswahlver-
fahren sowie unter Beteiligung der
Personalvertretung erfolgen. Die
derzeitige Praxis an den Hochschu-
len sieht in der Regel anders aus –
trotz mancher Landesgesetze zur
Gleichstellung und der für ihre Um-
setzung in einigen Bundesländern
(z.B. Schleswig-Holstein) erlassen-
en ministeriellen Richtlinien.
Bei der Praktizierung des Direk-
tionsrechts und der Problematisie-
rung von Abhängigkeiten spielen
auch Leistungs- bzw. Prämiensys-
teme eine wichtige Rolle.
Angesichts der allgemeinen Ten-
denz, mit leistungsorientierten Zu-
wendungen zu arbeiten, fordert die
GEW: 

• Prämien dürfen nicht auf Kosten
der allgemeinen Vergütungshöhe
gehen; ein Nullsummenspiel wäre
für die kollegiale Zusammenarbeit
kontraproduktiv! Gerade in der
momentanen Haushaltssituation
ist diese Warnung unerlässlich.

• Je nach den bestehenden Voraus-
setzungen sollen Prämiensysteme
team- und nicht individuumsbe-
zogen gestaltet werden. Dies ergibt
sich allein schon aus der Notwen-
digkeit zur Spezialisierung in den
einzelnen Fachdisziplinen und der
daraus abgeleiteten Erfordernis
zur Zusammenarbeit in (interdis-
ziplinären) Arbeitsgruppen 
(vgl. hierzu Gesamt-Betriebsver-
einbarung „Leistungsorientierte 
Vergütung“ des Fachinformations-
zentrums Karlsruhe vom Dezem-
ber 2001).

3. Kompetenzentwicklung der Be-
schäftigten ist eine wesentliche
Voraussetzung für Effizienzstei-
gerungen der Hochschulen und
Forschungseinrichtungen. Dieses
gilt in besonderem Maße für die
systematische Fort- und Weiter-
bildung des wissenschaftlichen
Personals.

Ausgangslage

Professionell hochwertige Leistun-
gen sind nur zu erbringen, wenn
die Beschäftigten über die erforder-
lichen Kompetenzen und Kenntnisse
verfügen. Diese Erkenntnis hat für
das technische- und Verwaltungs-
personal in vielen Bundesländern
dazu geführt, dass als flankierende
Maßnahmen zur Verwaltungsmo-
dernisierung besondere Fortbil-
dungsprogramme entwickelt wur-



den. Einige Hochschulen machen
auch für ihr wissenschaftliches Per-
sonal entsprechende Angebote –
zumeist konzentriert auf den Be-
reich der Hochschuldidaktik.
Dagegen ist ein flächendeckendes
Angebot an Maßnahmen zur För-
derung von sozialen und Personal-
führungskompetenzen bzw. von
besonderen Qualifikationen im
Projekt- oder Wissenschaftsman-
agement schon deutlich seltener
auszumachen. Wie aus verschiede-
nen empirischen Untersuchungen
bei wissenschaftlichen Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern (vgl. als
jüngeres Beispiel die Studie „WM-
Studie 2002“ der Technischen Uni-
versität Berlin, sie kann im Präsi-
dialamt der TU Berlin angefordert
werden) hervorgeht, gibt es jedoch
gerade für diesen Bereich enormen
Weiterbildungsbedarf. 
Der Bereich Fort- und Weiterbil-
dung erhält zusätzliche Relevanz
durch die Maßnahmen zur Quali-
tätssicherung, denen sich die Hoch-
schulen unterwerfen müssen.
Unterschiedliche Evaluationsver-
fahren, die die Güte der Aufgaben-
erfüllung in Forschung, Lehre und
Wissenschaftstransfer feststellen sol-
len, machen nur dann Sinn, wenn
daraus Rückschlüsse für die Perso-
nalentwicklung, beispielsweise zur
Erweiterung von Kompetenzen ge-
zogen werden. 
Die Hochschulen stehen dabei in
einer besonderen Verantwortung
auch jenen wissenschaftlich Be-

schäftigten gegenüber, die keine
Hochschullaufbahn einschlagen,
sondern sich für wissenschaftliche
Tätigkeiten auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt rüsten wollen. Für die
Hochschulen ergibt sich dadurch
die Chance, nicht nur mit der 
Qualität ihrer Studienabsolventen, 
sondern auch mit der besonderen
Befähigung ihres professionellen
wissenschaftlichen Nachwuchses
eigene Profilschärfe zu gewinnen. 

Forderungen der GEW

Das Recht auf individuelle Weiter-
bildung sollte gesetzlich oder tarif-
lich verankert werden (vgl. §§ 59
und 60 Abs. 1 HG NRW: „Ihnen
soll ausreichend Gelegenheit zum
Erwerb weiterer didaktischer und
sonstiger Qualifikationen gegeben
werden.“). 

Besonders im Zusammenhang mit
Maßnahmen der Lehr- und For-
schungsevaluation wäre es dann die
Aufgabe eines kompetenten Per-
sonalmanagements (zentral oder
dezentral), die institutionellen 
Voraussetzungen dafür zu schaffen,
dass evtl. bestehende Defizite kom-
pensiert und vorhandene Kompe-
tenzen ausgebaut werden können.
Diese könnten hochschulintern
oder im Verbund organisierte Fort-
und Weiterbildungsangebote bein-
halten. Die Teilnahme daran soll
den Beschäftigten uneingeschränkt



möglich sein, ggf. aber auch zur
Auflage gemacht werden.
Dabei lassen sich unterschiedliche
Formen dieser Maßnahmen den-
ken – von der Durchführung tradi-
tioneller Schulungsveranstaltungen
über (kollegiale) Supervision am
Arbeitsplatz und professionelles
Coaching bis hin zur Inanspruch-
nahme von Freisemestern bzw.
Sabbatjahren. 
Im Sinne eines integrierten „High
Quality Managements“ sind Fort-
und Weiterbildungsangebote und
deren Nutzung im Rahmen von
Zielvereinbarungen und Mitarbei-
tergesprächen abzusichern; wobei
es den Leitungskräften (hier: Insti-
tutsdirektorInnen, ProfessorInnen)
zur Auflage gemacht werden sollte,
entsprechende Pflichtenhefte zu
führen (vgl. hierzu z.B.: Deutsche
Gesellschaft für Luft- und Raum-
fahrt). Daher sollen Anreizsysteme
entwickelt werden. Diese sollen
wirksam werden, wenn z. B. Zusatz-
qualifikationen erworben werden.
Um die Nachhaltigkeit dieser Ver-
änderungen zu fördern, soll ein
entsprechendes Controlling einge-
führt werden. Dabei ist besonders
darauf zu achten, dass keine (auch
keine verdeckte) geschlechtsspezifi-
sche Diskriminierung geschieht,
z. B. dadurch, dass Beschäftigte in
Teilzeitverhältnissen bei der Aus-
wahl zur Teilnahme an Qualifika-
tionsmaßnahmen nicht adäquat
berücksichtigt werden.

4. Die Karriereperspektiven von
wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern sind sehr
beschränkt; zumeist fehlt es so-
wohl an horizontalen als auch
an vertikalen Entwicklungsmög-
lichkeiten.

Ausgangslage

Ein wesentlicher Grundsatz der Auf-
gabenverteilung an Hochschulen
und Forschungseinrichtungen be-
steht in deren funktionaler Diffe-
renzierung. Allerdings sind die
Übergänge in bestimmten Berei-
chen durchaus fließend. So erge-
ben sich z.B. für wissenschaftliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an Fachhochschulen immer wieder
Probleme bei der Ausführung von
Vermittlungstätigkeiten, die sowohl
Elemente von Lehre enthalten als
auch den Charakter von (labor-)
praktischen Anleitungen haben
können. Und nicht selten werden
die hochwertigen Tätigkeiten von
der Hochschule zwar gern entgegen
genommen, vergütungsmäßig je-
doch nicht honoriert. Als Begrün-
dung für diese widersprüchliche
Praxis verweisen die Personalver-
antwortlichen auf ihre Stellen- bzw.
Stellenbesetzungspläne. 
Die formale Unterscheidung der
wissenschaftlich Beschäftigten nach
den folgenden Personalkategorien
ist häufig dysfunktional: 



„Geschlechtsspezifische Benachteiligungen
abbauen.“



• Wissenschaftliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter (WM), Lehr-
kräfte für besondere Aufgaben
(LfbA) und wissenschaftliche
Hilfskräfte (WHK), 

• sowohl hinsichtlich der Einstel-
lungsvoraussetzungen als auch in
Bezug auf das zu erledigende
Aufgabenspektrum in der Praxis
des Personaleinsatzes häufig hin-
derlich. 

Forderungen der GEW

Wenn von der allseits geforderten
Flexibilisierung der Personalstruk-
tur die Rede ist, erschöpft sich die
Argumentation zumeist darin, das
Instrument der Befristung noch ex-
tensiver zu nutzen. Es kommt aber
viel mehr darauf an, strukturelle
Barrieren der Personalstruktur –
auch über die Grenzen des als wis-
senschaftlich definierten zum sog.
technischen und administrativen
Personal hinweg – abzubauen und
ggf. individuelle Umschulungsan-
sprüche zu erfüllen (vgl. dazu in
Ansätzen: Tarifvertrag über den
Rationalisierungsschutz für Ange-
stellte). 
Im Sinne einer flexiblen Aufgaben-
übertragung erscheint es zweck-
mäßig, die Personalkategorien zu
vereinheitlichen, wenn auch die
Tätigkeitsschwerpunkte (Lehre und
Studien- bzw. Prüfungsbetreuung,
Forschung und Geräte- bzw. Be-

standsbetreuung) unterschiedlich
bleiben können. Es soll damit er-
reicht werden, dass einerseits die
Beschäftigten ihre Fähigkeiten im
Sinne von veränderten und von
zusätzlichen Anforderungen („job
enrichment“ oder „job enlarge-
ment“) erweitern und lebendiger
gestalten können und dass ander-
erseits auf die Erfordernisse des
Wissenschaftsbetriebes unmittel-
bar, flexibel und effizient reagiert
werden kann. 

In diesem Zusammenhang muss
auch das System der Voll- und
Teilzeitverhältnisse überprüft wer-
den. Dazu gehört insbesondere,
dass die gegenseitige Leistungser-
bringung zwischen Hochschule
und Beschäftigtem bzw. Beschäf-
tigter fair gehandhabt wird: Es geht
nicht an, dass nur Teilzeit vergütet,
aber Vollzeit an Arbeitsleistung
erwartet wird. Im Übrigen muss der
Grundsatz gelten, dass Teilzeitver-
hältnisse nur auf Wunsch der Be-
schäftigten zugelassen werden. 
In Bezug auf die vertikale Durch-
lässigkeit soll die Möglichkeit 
bestehen, bei Vorliegen der erfor-
derlichen Qualifikationen bzw. 
wissenschaftlichen Leistungen und
unter Berücksichtigung von Gleich-
stellungsprinzipien, in Leitungs-
funktionen hineinzuwachsen bzw.
aufzusteigen (vgl. hierzu „Beförde-
rungsantrag für Leitende Wissen-
schaftler/innen“ an der ETH
Zürich). Hierzu könnten tarifliche



Bestimmungen einen verbindli-
chen Rahmen schaffen.
Nötigenfalls wäre § 53 HRG (wis-
senschaftliche und künstlerische
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
dahingehend zu novellieren, dass –
gesteuert durch die Eingangsquali-
fikation (§ 53 Abs. 3 HRG) – min-
destens zwei Arten von Aufgaben-
profilen gesetzlich geschaffen 
werden, um entsprechend qualifi-
zierten wissenschaftlichen Mitar-
beiterInnen, aber auch den Junior-
professorInnen, die zum Zeitpunkt
des Auslaufens ihrer Stelle nicht
berufen werden können, hinrei-
chend attraktive Ausweich- und
Aufstiegsmöglichkeiten anbieten
zu können.

Darüber hinaus ist allerdings ein
strategisches Personalmanagement
mit entsprechender Stellen- und
Ressourcenplanung aufzubauen,
das in den Hochschulen bisher nur
punktuell vorzufinden ist. Grund-
sätzliche Voraussetzung dafür ist
indessen ein Mindestmaß an finan-
zieller Planungssicherheit, um den
Hochschulen langfristig überschau-
bare Gestaltungsspielräume zu
eröffnen. Erst auf dieser Grundlage
können die Voraussetzungen einer
systematischen Personalentwick-
lungsplanung an den Hochschulen
– zumindest für das wissenschaftli-
che Personal – geschaffen und u.a.
in Bezug auf den Abbau struktu-
reller Benachteiligung von Frauen
ausgebaut werden. Aussichtsreiche

Projekte in der Hochschulpraxis
können dabei zur Orientierung
dienen (vgl. dazu u.a. die Bemüh-
ungen der Universität Bremen zur
Personalentwicklung oder das Pro-
jekt QUER der Uni Dortmund
unter besonderer Berücksichtigung
des Gender Mainstreaming). 
Wesentliches Element einer solchen
strategischen Orientierung im Per-
sonalwesen wäre das Instrument
des Kontraktmanagements (Steuern
über Zielvereinbarungen und kom-
petent geführte Mitarbeitergesprä-
che, z.B. in Bezug auf tarifvertrag-
lich ausgehandelte Lehrdeputate
für bestimmte Zeiträume). Die GEW
wird sich dieser Thematik in nächs-
ter Zeit mit besonderem Engage-
ment zuwenden und sie in die 
laufende hochschulpolitische Dis-
kussion einbringen.

Weitere Informationen:
www.gew.de
GEW Hauptvorstand
Vorstandsbereich Hochschule 
und Forschung
Reifenberger Str. 21 
60489 Frankfurt
Tel.: 0 69 / 7 89 73 - 0 
Fax: 0 69 / 7 89 73 - 103
E-Mail: kleinwaechterc@gew.de



Unsere Anschriften Unsere Hochschulbüros

GEW Baden-Württemberg
Silcherstraße 7,
70176 Stuttgart
Telefon 07 11/2 10 30-0,
Fax -45/55
www.bawue.gew.de
land@bawue.gew.de
hochschul-gew@bawue.gew.de

GEW Bayern
Schwanthaler Straße 64,
80336 München
Telefon 0 89/54 40 81-0,
Fax 5 38 94 87
www.bayern.gew.de
info@bayern.gew.de

GEW Berlin
Ahornstraße 5,
10787 Berlin
Telefon 0 30/21 99 93-0,
Fax -50
www.gew-berlin.de
info@gew-berlin.de

GEW Brandenburg
Alleestraße 6a,
14469 Potsdam
Tel. 03 31/2 71 84-0,
Fax -30
www.gew-brandenburg.de
info@gew-brandenburg.de

GEW Bremen
Löningstraße 35,
28195 Bremen
Telefon 04 21/3 37 64-0,
Fax -30
www.gew-bremen.de
info@gew-hb.de

GEW Hamburg
Rothenbaumchaussee 15,
20148 Hamburg
Telefon 0 40/41 46 33-0,
Fax 44 08 77
www.gew-hamburg.de
info@gew-hamburg.de

GEW Hessen
Zimmerweg 12,
60325 Frankfurt
Telefon 0 69/97 12 93-0,
Fax -93
www.gew-hessen.de
info@hessen.gew.de

GEW 
Mecklenburg-Vorpommern
Lübecker Straße 265a,
19059 Schwerin
Telefon 03 85/4 85 27-0,
Fax -24
www.gew-mv.de
landesverband@mvp.gew.de

GEW Niedersachsen
Berliner Allee 16,
30175 Hannover
Telefon 05 11/3 38 04-0,
Fax -46
www.gew-nds.de
E-Mail@gew-nds.de

GEW Nordrhein-Westfalen
Nünningstraße 11,
45141 Essen
Telefon 02 01/2 94 03 01,
Fax 2 94 03 51
www.gew-nw.de
info@gew-nw.de

GEW Rheinland-Pfalz
Neubrunnenstraße 8,
55116 Mainz
Telefon 0 61 31/2 89 88-0,
Fax -80
www.gew-rheinland-pfalz.de
gew@gew-rheinland-pfalz.de

GEW Saarland
Mainzer Straße 84,
66121 Saarbrücken
Telefon 06 81/6 68 30-0,
Fax -6 68 30-17
www.gew-saarland.de
info@gew-saarland.de

GEW Sachsen
Nonnenstraße 58,
04229 Leipzig
Telefon 03 41/49 47-4 04,
Fax -4 06
www.gew-sachsen.de
gew-sachsen@t-online.de

GEW Sachsen-Anhalt
Markgrafenstraße 6,
39114 Magdeburg
Telefon 03 91/73 554-0,
Fax 7 31 34 05
www.gew-sachsen-anhalt.de
info@gew-lsa.de

GEW Schleswig-Holstein
Legienstraße 22–24,
24103 Kiel
Telefon 04 31/55 42 20,
Fax 55 49 48
www.gew-sh.de
info@gew-sh.de

GEW  Thüringen
Heinrich-Mann-Straße 22,
99096 Erfurt
Telefon 03 61/5 90 95-0,
Fax -60
www.gew-thueringen.de
info@gew-thueringen.de

GEW-Hauptvorstand
Reifenberger Straße 21,
60489 Frankfurt
Telefon 0 69/7 89 73-0,
Fax -1 02
www.gew.de
info@gew.de

GEW-Hauptvorstand
Parlamentarisches
Verbindungsbüro
Berlin
Wallstraße 65,
10179 Berlin
Telefon 0 30/23 50 14 11-15,
Fax -10
berlinerbuero@gew.de

Hochschulinformationsbüro des DGB
Katharina Krieger
Bibliothekstraße GW 2, R B 2710
Postfach 155
28359 Bremen
Telefon 04 21 / 2 18 47 47
hib@uni-bremen.de
hib@comlink.org

GEW Hochschulbüro
Andreas Staets
Schwanenallee 27/31
35037 Marburg
Telefon 0 64 21 / 95 23 95
astaets@hessen.gew.de

GEW Hochschulbüro
c/o AStA Uni Dortmund
Dennis Schneider
Emil-Figge-Straße 50
44221 Dortmund
Telefon 02 31 / 14 88 81
Fax 0231/146020

GEW Hochschulbüro
Marktstraße10
33602 Bielefeld
Telefon 05 21 / 17 33 17     
Fax 05 21 / 13 99 55
hib-bielefeld@web.de

GEW Hochschulbüro
Max Breitzler   
Hans-Böckler-Platz 9
50672 Köln
Telefon 02 21 / 51 62 67
Fax 02 21/ 52 54 46
gew-koeln@netcologne.de

GEW Hochschulbüro
Diepenbrockstraße 30
48145 Münster
Telefon 02 51 / 3 39 08
Fax 02 51 / 37 93 16

Kooperationsstelle Uni Göttingen
Dr. Frank Mußmann
Humboldallee 15
37073 Göttingen
Telefon 05 51 / 39 47 56
Fax 05 51 / 48 75 12
www.kooperationsstelle.uni-goettingen.de

DGB HIB Uni Hannover
Königsworther Platz 1 
(Conti-Hochhaus), Raum 129 
30167 Hannover
Telefon 05 11 / 7 00 07 81

HIB Magdeburg
Studentenrat der Uni Magdeburg
Gebäude 06, Innenhof
39116 Magdeburg
Telefon/Fax 02 91 / 8 86 44 31
dorte.hendel@student.uni-magdeburg.de

HIB Magdeburg
Studentenrat der FH Magdeburg
Breitscheidstraße 2, Haus II
39114 Magdeburg



GEW – die Bildungsgewerkschaft
Kompetent, kreativ, durchsetzungsfähig

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) organisiert in
KITAs und Schulen, in der Berufsausbildung und der Weiterbildung, in
Hochschulen und Forschungsinstituten – insgesamt 260.000 Mitglieder.

Sie ist Mitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), um soziale
Gerechtigkeit zu verteidigen und Zukunft demokratisch zu gestalten.
Sie ist aktiv im European Trade Union Committee for Education
(ETUCE), um einen Europäischen Hochschul- und Forschungsraum zu
schaffen, der nicht von Markt und Mode bestimmt wird. Sie engagiert
sich in der Bildungsinternationalen, um Bildung als Teilhaberecht für
alle durchzusetzen und zu verhindern, dass „Bildung als Ware“ miss-
braucht wird.

Die GEW fordert die Eigenständigkeit der wissenschaftlichen Arbeit, 
damit sie ihre kritisch-aufklärerische Funktion wahrnehmen und ihrer
gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden kann.

Mehr Informationen unter: www.gew.de

Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft

Ich bin als neues GEW-Mitglied geworben worden.

Telefon Fax

PLZ, Ort

Vorname, Name

Straße, Nr.

E-Mail

Unterschrift

Telefon Fax

PLZ, Ort

Vorname, Name

Straße, Nr.

E-Mail

Unterschrift

Ich habe die nebenstehende Person als neues 
GEW-Mitglied geworben.

Ich möchte die Prämie „Gutschein Büchergilde Gutenberg
über 30 €“.
Bitte schicken Sie mir den Prämienkatalog.

…Bitte Coupon ausschneiden und an Ihren
zuständigen GEW-Landesverband schicken.

GEW-Mitglieder werben – Prämien auswählen!
Es lohnte sich schon immer, Mitglied der GEW zu
sein. Jetzt lohnt es sich auch, Mitglieder zu wer-
ben. Für jedes neue, von Ihnen gewonnene
Mitglied, können Sie sich eine von 19 Prämien
auswählen. Fordern Sie jetzt den neuen Prämien-
katalog bei Ihrem Landesverband an.

Mitglied(er) werd(b)en lohnt sich!
Gutschein Büchergilde 
Gutenberg über 30 €
Lernen Sie die Welt der schönen
Bücher kennen. Mit einem
Gutschein für Bücher oder CD’s
von der Büchergilde Gutenberg.
Bestseller oder interessante
Neuerscheinungen – entdecken
Sie die schönsten Seiten der
Literatur.
Für nur eine Werbung.
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